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Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 10. Februar
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Italienische Republik

(Rechtssache C-110/05) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Art. 28 EG —

Begriff „Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmä-
ßige Einfuhrbeschränkungen“ — Verbot für Kleinkrafträder,
Krafträder, dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge, im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einen Anhänger zu ziehen
— Sicherheit des Straßenverkehrs — Marktzugang — Hinder-

nis — Verhältnismäßigkeit)

(2009/C 82/02)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Recchia und F. Amato)

Beklagte: Italienische Republik (Prozessbevollmächtigte:
I. M. Braguglia im Beistand von M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verletzung von
Art. 28 EG — Nationale Rechtsvorschriften, die das Ziehen
eines Anhängers durch Kraftfahrzeuge (mit Ausnahme von Trak-
toren) verbieten

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt die Kos-
ten.

(1) ABl. C 115 vom 14.5.2005.

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 10. Februar
2009 — Irland/Europäisches Parlament, Rat der

Europäischen Union

(Rechtssache C-301/06) (1)

(Nichtigkeitsklage — Richtlinie 2006/24/EG — Vorratsspei-
cherung von Daten, die bei der Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsdienste erzeugt oder verarbeitet werden —

Wahl der Rechtsgrundlage)

(2009/C 82/03)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Kläger: Irland (Prozessbevollmächtigte: D. O'Hagan im Beistand
von E. Fitzsimons, D. Barniville und A. Collins, SC,)

Streithelferin zur Unterstützung des Klägers: Slowakische Republik
(Prozessbevollmächtigter: J. Čorba)

Beklagte: Europäisches Parlament (Prozessbevollmächtigte:
zunächst H. Duintjer Tebbens, M. Dean und A. Auersperger
Matić, sodann die beiden Letztgenannten und K. Bradley), Rat
der Europäischen Union (Prozessbevollmächtigte: J.-C. Piris,
J. Schutte und S. Kyriakopoulou)

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Königreich Spanien
(Prozessbevollmächtigte: M. A. Sampol Pucurull und
J. Rodríguez Cárcamo), Königreich der Niederlande (Prozessbe-
vollmächtigte: C. ten Dam und C. Wissels), Kommission der
Europäischen Gemeinschaften (Prozessbevollmächtigte:
C. Docksey, R. Troosters und C. O'Reilly), Europäischer Daten-
schutzbeauftragter (Prozessbevollmächtigter: H. Hijmans)

Gegenstand

Nichtigerklärung der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorrats-
speicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffent-
licher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden,
und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG — Wahl der
Rechtsgrundlage

4.4.2009C 82/2 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Irland trägt die Kosten.

3. Das Königreich Spanien, das Königreich der Niederlande, die Slo-
wakische Republik, die Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten und der Europäische Datenschutzbeauftragte tragen ihre eigenen
Kosten.

(1) ABl. C 237 vom 30.9.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 12. Februar
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Hellenische Republik

(Rechtssache C-45/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Art. 10 EG, 71
EG und 80 Abs. 2 EG — Sicherheit im Seeverkehr — Kon-
trolle von Schiffen und Hafenanlagen — Völkerrechtliche Ver-
träge — Jeweilige Befugnisse der Gemeinschaft und der

Mitgliedstaaten)

(2009/C 82/04)

Verfahrenssprache: Griechisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: K. Simonsson, M. Konstantinidis,
F. Hoffmeister und I. Zervas)

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte:
A. Samoni-Rantou und S. Chala)

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland (Prozessbevollmächtigte: I. Rao
im Beistand von D. Anderson, QC)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die Art.
10, 71 und 80 Abs. 2 EG Vertrag — Vorlage eines Vorschlags,
der in einen Bereich der ausschließlichen Außenzuständigkeit
der Gemeinschaft fällt (Sicherheit der Seeschifffahrt) an eine
internationale Organisation — Vorschlag für die Überprüfung
der Übereinstimmung von Schiffen und Hafenanlagen mit den
Anforderungen des Kapitals XI-2 des SOLAS Übereinkommens
und des ISPS Codes

Tenor

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen
aus den Art. 10 EG, 71 EG und 80 Abs. 2 EG verstoßen, dass
sie der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) einen
Vorschlag (MSC 80/5/11) vorgelegt hat, der die Kontrolle betrifft,

ob die Schiffe und Hafenanlagen den Anforderungen des Kapitels
XI-2 des am 1. November 1974 in London geschlossenen Interna-
tionalen Übereinkommens zum Schutz des menschlichen Lebens
auf See und des Internationalen Codes für die Gefahrenabwehr auf
Schiffen und in Hafenanlagen entsprechen.

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten.

(1) ABl. C 82 vom 14.4.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 12. Februar
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te
Antwerpen — Belgien) — Belgischer Staat/Cobelfret NV

(Rechtssache C-138/07) (1)

(Richtlinie 90/435/EWG — Art. 4 Abs. 1 — Unmittelbare
Wirkung — Nationale Regelung zur Beseitigung der Doppel-
besteuerung von Gewinnausschüttungen — Abzug des
Betrags der bezogenen Dividenden von der Besteuerungs-
grundlage der Muttergesellschaft nur insoweit, als diese

steuerpflichtige Gewinne erzielt)

(2009/C 82/05)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Vorlegendes Gericht

Hof van beroep te Antwerpen

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Belgischer Staat

Beklagte: Cobelfret NV

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Hof van beroep te Antwerpen
— Auslegung von Art. 4 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates
vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mut-
ter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten
(ABl. 1990, L 225, S. 6) — Nationale Vorschriften, die die
Abschaffung der Doppelbesteuerung von Gewinnausschüttungen
vorsehen — Voraussetzungen

Tenor

Art. 4 Abs. 1 erster Gedankenstrich der Richtlinie 90/435/EWG des
Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mut-
ter und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ist dahin
auszulegen, dass er der Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Aus-
gangsverfahren fraglichen entgegensteht, nach der die von einer Mutter-
gesellschaft bezogenen Dividenden in ihre Besteuerungsgrundlage ein-
bezogen werden, um davon anschließend zu 95 % abgezogen zu wer-
den, soweit in dem entsprechenden Besteuerungszeitraum nach Abzug
der anderen steuerfreien Einkünfte ein positiver Gewinnsaldo verbleibt.
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